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Sachverhalt:  
 
Für Regiebetriebe (steuerlich Betriebe gewerblicher Art -BgA) besteht die Möglichkeit, dass durch 
Rücklagenbildung Gewinne dem Eigenkapital des jeweiligen Betriebes zugeführt werden können. In 
diesem Fall unterliegen die Gewinne nicht der Kapitalertragsteuer. Hiervon hat die Gemeinde soweit 
jeweils möglich für ihre Regiebetriebe in den Vorjahren Gebrauch gemacht. Eine etwaige spätere 
Auflösung der Rücklagen führt umgekehrt zu einem entsprechend steuerpflichtigen Gewinn. 
 
Die Finanzverwaltung hat aufgrund neuerer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit aktuellem 
Schreiben die Voraussetzungen zur Anerkennung der Bildung von Rücklagen geändert (BMF-
Schreiben vom 28. Januar 2019, IV C 2 - S 2706-a/15/10001; dieses Schreiben ersetzt das bisheri-
ge BMF-Schreiben vom 9. Januar 2015). 
 
Für die Rücklagenbildung genügt danach nun bei einem Regiebetrieb jedes „Stehenlassen“ von 
Gewinnen als Eigenkapital. Dies ist dabei unabhängig davon, ob dies in der Form der Zuführung zu 
den (Gewinn-)Rücklagen oder als Gewinnvortrag vorgenommen wird. Die noch im BMF-Schreiben 
vom 9. Januar 2015 vertretene strengere Auffassung, wonach für die Mittelverwendung konkrete 
Vorhaben und Zeitvorstellungen zu bestimmen waren, wurde in Anlehnung an die neue Rechtspre-
chung fallen gelassen. 
 
Voraussetzung für die Anerkennung einer Rücklagenbildung ist nun jedoch, dass „anhand objekti-
vier Umstände nachvollzogen und überprüft“ werden kann, wonach dem Regiebetrieb die entspre-
chenden Mittel weiterhin als Eigenkapital zur Verfügung stehen sollen.  
 
Ein solcher Nachweis kann durch förmlichen Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde als zu-
ständigem Gremium der Trägerkörperschaft erfolgen. Dabei muss die Beschlussfassung jedoch 
spätestens acht Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres des Regiebetriebes bzw. BgA erfolgt 
sein (BMF-Schreiben vom 28. Januar 2019, Rdnr. 35). 
 
Die förmliche und rechtzeitige Beschlussfassung ist damit für eine steuerbegünstigende Rücklagen-
bildung erforderlich. Da aber die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2023 sämtlicher Regiebe-
triebe der Gemeinde grundsätzlich erst nach Ablauf des Monats August 2024 fertiggestellt und vom 
Gemeinderat festgestellt sind, bedarf es vorliegend eines bis zum 31. August 2024 zu ergehenden 
Grundsatzbeschlusses, wonach ein noch festzustellender etwaiger Gewinn eines BgA in voller Höhe 
dem jeweiligen Eigenkapital zugeführt wird. Dieser Grundsatzbeschluss gilt für alle Regiebetrie-
be/BgAs für das Wirtschaftsjahr 2023. 
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Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Der Grundsatzbeschluss führt dazu, dass bei einem Gewinn, welcher in voller Höhe dem Eigenkapi-
tal (Gewinnvortrag oder Rücklage) zugeführt wird, keine Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszu-
schlag für den gemeindlichen Haushalt anfällt. 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Dieser Grundsatzbeschluss ergeht für sämtliche Regiebetriebe/Betriebe gewerblicher Art (BgA), 
namentlich wie folgt: 
 
Betrieb öffentliche Wasserversorgung 
Betrieb Beteiligung 
Photovoltaikanlagen 
 
Soweit für den jeweils betreffenden Regiebetrieb/BgA gemäß noch festzustellendem Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2023 ein Gewinn (Jahresüberschuss) ausgewiesen wird, so ist der ge-
samte Gewinn (Jahresüberschuss) jeweils in voller Höhe dem Eigenkapital (Gewinnvortrag oder 
Rücklage) zuzuführen und auszuweisen, soweit der Gewinn nicht für laufende Investitionen oder 
Darlehenstilgungen des BgA verwendet wird. Die Rücklagenbildung für Zwecke des § 20 Abs. 1 Nr. 
10 EStG erfolgt hierbei unter Berücksichtigung des BMF-Schreibens vom 28. Januar 2019 (IV C 2 - 
S 2706-a/15/10001). 


